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Aufhebung Stimmrechtsausschluss; Änderung der Verfassung des Kantons Solothurn 
(KV) und des Gesetzes über die politischen Rechte (GpR) 
Öffentliches Vernehmlassungsverfahren 
  

1. Erwägungen 

Die Staatskanzlei unterbreitet die Vorlage (Vernehmlassungsentwurf) «Aufhebung Stimmrechts-
ausschluss; Änderung der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) und des Gesetzes über die po-
litischen Rechte (GpR)» zur Beratung und Beschlussfassung. 

2. Beschluss 

2.1 Die Vorlage (Vernehmlassungsentwurf) «Aufhebung Stimmrechtsausschluss; Änderung 
der Verfassung des Kantons Solothurn (KV) und des Gesetzes über die politischen 
Rechte (GpR)» wird in erster Lesung beraten und beschlossen. 

2.2 Die Staatskanzlei wird ermächtigt und beauftragt, das öffentliche 
Vernehmlassungsverfahren über diesen Entwurf durchzuführen. 

2.3 Die Vernehmlassungsfrist läuft bis zum 30. April 2026. 

2.4 Die Staatskanzlei wird beauftragt, die Vernehmlassungsadressaten per E-Mail über das 
eröffnete Vernehmlassungsverfahren zu informieren. 

 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Vernehmlassungsentwurf 
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Verteiler 

Staatskanzlei (der, rol, ett/jol) (3) 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (elektronische Publikation an KR) 
Amtsblatt (Publikation Vernehmlassungsverfahren) 
Medien (elektronischer Versand durch STK Kommunikation) 


